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Arbeitgeber, hört Ihr die Signale? 

Die Warnstreikwelle wird stark! 

Gute Stimmung bei den Kollegen der  

Sünner Brauerei. Fass- und Fla-
schenabfüllung hatten eine längere Pause.  

1,5 % sind viel zu wenig! So lassen wir uns nicht abspeisen! 

Das ist erst der ANFANG. Wir zählen auf Euch! 

Montag und Dienstag 

Erster Warnstreik in der Geschichte der Erzquell Brauerei, Wiehl, Aktion bei der Herfor-
der Brauerei, bei Reissdorf Kölsch und König Brauerei, Duisburg 

Mittwoch, 01. April 

GEWERKSCHAFT NAHRUNG-GENUSS-GASTSTÄTTEN 

120 Kolleginnen und Kollegen legten bei  

Diebels für insgesamt 4 Stunden die Arbeit 
nieder. Da ging nichts mehr! 



InfomationenInfomationen

zumzum WarnstrWarnstreikeik
Liebe Kolleginnen und Kollegen !Liebe Kolleginnen und Kollegen !

Die Vorbereitung und Durchführung eines Warnstreiks stellt viele 
Menschen vor die Frage, wie sie sich in einem Warnstreik verhalten 
sollen. 

Hier sollen einige Hinweise gegeben werden :

Das Streikrecht gehört zu den Grundrechten der Beschäftigten 
und ist deshalb besonders geschützt.

Dazu das Bundesarbeitsgericht:

„Kurze Warnstreiks zur Unterstützung von Tarifverhandlungen nach 
Ablauf der Friedenpflicht sind zulässig, wenn sie von der Gewerkschaft 
getragen werden.“

Warnstreiks sind rechtmWarnstreiks sind rechtmäßäßig!ig!

Mit einem Warnstreik wird auf die Arbeitgeber Druck ausgeübt, die sie   
zum Einlenken bringen soll.

Die an Streik beteiligten Arbeitsnehmer/innen handeln weder 
vertragsbrüchig noch rechtswidrig. Das hat das Bundesarbeits-
gericht schon 1955 entschieden und es hat sich bis heute nichts    
daran geändert.

Während des Warnstreiks ruht die arbeitsvertragliche Arbeitspflicht.

Der Arbeitgeber darf keine/n Arbeitnehmer/in wegen der 
Teilnahme am Warnstreik benachteiligen. Arbeitsrechtliche 
Maßnahmen (Abmahnung, Drohung mit Kündigung, ect.) sind 
unzulässig.

Wer sich dem Warnstreik anschlieWer sich dem Warnstreik anschließßt, handelt t, handelt 
richtig und unterstrichtig und unterstüützt die Tarifverhandlungen tzt die Tarifverhandlungen 
der Gewerkschaft NGG und letztendlich sich der Gewerkschaft NGG und letztendlich sich 
selbst.selbst.

TarifvertrTarifverträäge fallen nicht vom Himmel ge fallen nicht vom Himmel ––
Tarif gibt es nur aktiv!Tarif gibt es nur aktiv!


